
 

 

 
 

 
Ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung 

für qualifizierte individuelle ernährungstherapeutische Beratung 

Kurativ auf Basis des § 43 Abs. 2 SGB V 

 

Information: Die Zuweisung ist budgetneutral. Für die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung bedarf es keines besonderen 

Formulars. Als Nachweis kann ein Rezeptformular, Attest oder dieser Vordruck dienen (keine Überweisungen). 
 
Herzlichen Dank für Ihre Zuweisung! 
 
Bescheinigung für: 

 

Name, Vorname 

Straße, PLZ, Ort 

Telefon-nr. / Email 

Diagnose/n / Befund/e 

Medikation/en & Therapie/en 

Aktuelle Laborwerte (Kopie bitte beifügen)  

Diätverordnung      

Notwendige ernährungstherapeutische Maßnahmen: 
 

      10 Beratungseinheiten 
 

 

Adresse & Stempel des zuweisenden Arztes   Unterschrift des Arztes  Datum  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele der Ernährungsberatung zur Therapie: 

 

Bei vielen Erkrankungen kann eine effektive Ernährungsumstellung helfen eine Medikamentendosis zu senken oder die Einnahme 

ganz zu verhindern, Beschwerden zu lindern und/oder Komplikationen zu vermeiden. Ziele sind, Einfluss auf die 

Grunderkrankungen zu nehmen, Beschwerden zu lindern, einer Verschlechterung vorzubeugen oder die Heilung einer Krankheit 

zu unterstützen. 

 

PRAXIS für Ganzheitliche Ernährungsberatung  
& medizinische Ernährungstherapie 

       
 Sarah Mörstedt       
 Diätassistentin und Gesundheitspädagogin (B.A.) 

Kursleiterin DGE-Programm: ICH nehme ab! 
www.ernaehrungsberatung-moerstedt.de      
Telefon: 07181 / 9379055  
Mail: sarah-moerstedt@web.de 

 Ebersbacher Weg 31, 73614 Schorndorf  
 


